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Firmenstempel    MNr.:      Tel:    

woher sollen wir sonst wissen, Fax:    
zu welcher Firma dieser Arbeitnehmer gehört        E-Mail:   

Bitte nicht kopieren, prüfen Sie hier: http://www.weinzierl-gmbh.de/service/downloads/ ob eine neue Version verfügbar ist. 

Personalbogen „Neuer Arbeitnehmer“ (Stand 01.01.2024) 
Bitte in lesbarer Druckschrift schreiben! Datenerfassungsblatt 

 

 1. Persönliche Angaben 

 

Name DRUCKSCHRIFT  

Vorname DRUCKSCHRIFT 
männlich 
weiblich 
unbestimmt 

 

Straße DRUCKSCHRIFT  

PLZ/Wohnort DRUCKSCHRIFT  

Geburtsdatum / Geburtsort/Staat  /  

Familienstand z.B. ledig / verheiratet / getrennt 

/ verwitwet / eingetragene Lebensgemeinschaft 
 / Mobil Tel.Nr.:  

Steuer-ID-Nummer (11-stellig) 
auch Geringverdiener+Kurzfristige     
Immer Staatsangehörigkeit / Geburtsort / 
Geburtsland (bei nicht EU oder CH  siehe auch S. 2) 

 / / 

Kinder:   unter 16 Jahren / über 16 Jahren  / 

Vertragsbeginn/Erster Arbeitstag  / 

Festgehalt je Monat __________________ € 

Stundenlohn (Mindestl. ab 01/24: 12,41 €) __________________ € 

Genaue Bezeichnung der Tätigkeit / Ge-
fahrenklasse Berufsgen.(hier klicken->)  / 

Steuermerkmale 
❑ entfällt, da Minijob bzw. kurzfristig Besch. 
❑ Steuerklasse/Kinder:____/_____ 

Religion  RK / EV / ohne 

Stunden tgl./wchtl./mtl. tgl.: /wchtl. /mtl. 

Es handelt sich um einen 

❑ Arbeiter 
❑ Angestellten 
❑ Mini Job bis 520,- € --> siehe Seite 4 
❑ Midi Job über 520,- € bis 2.000,- € 
❑ kurzfristig Beschäftigten versteuert (25%) --> siehe Seite 5 

Schulbildung 

❑ (1) Ohne Schulabschluss 
❑ (2) Volks-/Hauptschule 
❑ (3) Mittlere Reife oder gleichwertiger Abschluss 
❑ (4) Abitur / Fachabitur 
❑ (5) 

Berufliche Ausbildung 

❑ (1) Ohne beruflichen Ausbildungsabschluss 
❑ (2) Abschluss einer anerkannten Berufsausbildung 

❑ (3) Meister, Techniker, gleichwertiger Fachschulabschluss 

❑ (4) Bachelor 

❑ (5) Diplom/Magister/Master/Staatsexamen 

❑ (6) Promotion 

❑ (9)  

Voll-/Teilzeit, Vertragsverhältnis 

❑ (1) Vollzeit, unbefristet 

❑ (2) Teilzeit, unbefristet (z.B. Geringverdiener) 

❑ (3) Vollzeit, befristet bis ____________________________________ 

❑ (4) Teilzeit, befristet (z.B. kurzfristig Beschäftigte) bis _____________ 

Sozialversicherungsnummer 

 ..    
 ├─────hier drüber steht das Geburtsdatum────┤ Anfangsbuchstabe  
 Geburtsname 
 
 
 

http://www.weinzierl-gmbh.de/service/downloads/


 Seite 2  

Bei Staatsbürgern nicht EU oder Schweiz Arbeitsgenehmigung bis:   

 Aufenthaltsgenehmigung bis:   

Art der Versicherung 
❑ gesetzliche Krankenkasse (Kopie der Krankenkassen-

karte beilegen) 

 
 

❑ private Krankenversicherung (bitte Mitgliedsbescheini-
gung beilegen) 

 
 

Dieser Nachweis muss zu den Personalunterla-
gen genommen werden 

Name der Krankenkasse  

Anschrift der Krankenkasse  

Bank  

Bankleitzahl  

Kontonummer  

IBAN  

BIC  

Zahlungsart 
❑ bar 
❑ Überweisung 
❑ Scheck 

 
Kinder (auch über18 Jahre, auch außer Haus- alle Kinder) 

Name Vorname Geburtsdatum m/w/d 

    

    

    

    

Als zukünftiger Arbeitnehmer wurde ich ausdrücklich auf § 2a des Gesetzes zur Bekämpfung der Schwarzar-
beit und illegalen Beschäftigung (Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz - SchwarzArbG) hingewiesen: 

§ 2a Mitführungs- und Vorlagepflicht von Ausweispapieren 
(1) Bei der Erbringung von Dienst- oder Werkleistungen sind die in folgenden Wirtschaftsbereichen oder Wirtschaftszweigen tätigen Personen ver-
pflichtet, ihren Personalausweis, Pass, Passersatz oder Ausweisersatz mitzuführen und den Behörden der Zollverwaltung auf Verlangen vorzule-
gen:  
1. im Baugewerbe, 
2. im Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe, 
3. im Personenbeförderungsgewerbe, 
4. im Speditions-, Transport- und damit verbundenen Logistikgewerbe, 
5. im Schaustellergewerbe, 
6. bei Unternehmen der Forstwirtschaft, 
7. im Gebäudereinigungsgewerbe, 
8. bei Unternehmen, die sich am Auf- und Abbau von Messen und Ausstellungen beteiligen, 
9. in der Fleischwirtschaft. 
(2) Der Arbeitgeber hat jeden und jede seiner Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen nachweislich und schriftlich auf die Pflicht nach Absatz 1 hinzu-
weisen, diesen Hinweis für die Dauer der Erbringung der Dienst- oder Werkleistungen aufzubewahren und auf Verlangen bei den Prüfungen nach § 
2 Abs. 1 vorzulegen. 

 
Ein neuer Arbeitnehmer kann programmtechnisch nur angelegt werden, wenn alle obigen Felder vollständig und rich-
tig ausgefüllt sind. Teilweise ausgefüllte Formulare können nicht verarbeitet werden. Die folgenden Seiten dienender 
Beurteilung der Steuer- und Sozialversicherungspflicht. Wenn diese Seiten nicht vollständig ausgefüllt werden, kann 
diesbezüglich keine Beratung erfolgen. Bei Prüfungen seitens der Deutschen Rentenversicherung (alle vier Jahre) 
bzw. des Finanzamts kann dies zu Nachzahlungen führen. Eine Haftung unsererseits ist dann ausgeschlossen. 
 
Steuer-ID und Sozialversicherungsnummer werden vom Programm geprüft und abgelehnt, wenn sie fehlerhaft sind. 
Eine Neuaufnahme ist dann nicht möglich. 
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Keine  
kurzfristige  
Beschäftigung 
möglich 

 
 
 

Erklärung zur Prüfung der Sozialversicherungspflicht 
Bitte unbedingt vollständig ausfüllen: 

 
 

 2. Status bei Beginn der Beschäftigung (immer ausfüllen) 
 

 Arbeits-/Ausbildungssuchende®***   Arbeitnehmer(in) in der Elternzeit 

 Beschäftigungslose(r)  Bundesfreiwilligendienst  

 Schulentlassene(r) mit Ausbildungsabsicht   Arbeitnehmer(in) im unbezahlten Urlaub 

 ______________________________________________________________________________________________________  

 Schulentlassene(r) mit Studienabsicht  

 Schüler(in)  Selbständige(r)) 

 Student(in)  Arbeitnehmer(in) 

 Praktikant(in)  Rentner(in): Art der Rente 

 Beamtin/Beamter  Sonstige:  

 
 
Angaben über die Meldung als Arbeits- oder Ausbildungssuchender 
 
Ist der Beschäftigte zu Beginn des Beschäftigungsverhältnisses beschäftigungslos und bei der Agentur für Arbeit arbeits-oder aus-
bildungssuchend gemeldet? 
 
 

ja, bei der Agentur für Arbeit in  
 

mit Leistungsbezug  
 

ohne Leistungsbezug 
 

nein 

 

 

** zum nächstmöglichen Zeitpunkt  

*** vgl. Bitte die Angaben über die Meldung als Arbeits- oder Ausbildungssuchender ausfüllen  

 

 

 3. Angaben zur gesetzlichen Krankenversicherung (immer ausfüllen) 
 

Ich bin in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert. 

 nein 

 ja, bei (Krankenkasse): (siehe oben) 

Art der Versicherung:  eigene  Familienmitgliedschaft 

  

Beschäftigungslose (kurzfristige Beschäftigung nicht möglich) 

Üben Personen, die beschäftigungslos und bei der Arbeitsagentur für eine mehr als kurzfristige Beschäftigung 

als Ausbildung- oder Arbeitsuchende gemeldet sind (mit und ohne Leistungsbezug), eine Beschäftigung aus, 
sind sie zum Personenkreis der Erwerbstätigen zu zählen, die eine Beschäftigung berufsmäßig und daher ohne 

Rücksicht auf die Beschäftigungsdauer nicht kurzfristig ausüben; es sei denn, die (anteilige) Arbeitsentgelt-

grenze von 520,- Euro im Monat wird nicht überschritten. Durch die Meldung bei der Arbeitsagentur scheiden 
diese Personen nicht aus dem Kreis der berufsmäßig Beschäftigten aus. Vielmehr beruht ihre wirtschaftliche 

Stellung nach wie vor auf dem durch Erwerbstätigkeit als Beschäftigte zu erzielenden Verdienst. 

 
Eine auf drei Monate oder 70 Arbeitstage befristete Beschäftigung, mit der die Zeit zwischen Schulentlassung 

und der ersten Aufnahme einer Dauerbeschäftigung oder eines Berufsausbildungsverhältnisses überbrückt 

werden soll, ist grundsätzlich nicht als geringfügig anzusehen, weil sie berufsmäßig ausgeübt wird . Hingegen 
ist eine auf drei Monate oder 70 Arbeitstage befristete Beschäftigung zwischen Schulentlassung (z. B. Abitur) 

und beabsichtigtem Studium aufgrund ihrer untergeordneten wirtschaftlichen Bedeutung als kurzfristig nach 

zu beurteilen, da keine Berufsmäßigkeit vorliegt  



 Seite 4  

 

4. Weitere Beschäftigungen 
 

a) N U R  für geringfügig entlohnt Beschäftigte (520 €-Job):  
k u r z f r i s t i g  B e s c h ä f t i g t e  w e i t e r  u n t e r  b ) .  

 

Eine geringfügig entlohnte Beschäftigung liegt vor, wenn das monatliche Arbeitsentgelt regelmäßig 520,- € nicht übersteigt. Der 

Arbeitgeber einer geringfügig entlohnten Beschäftigung muss unter bestimmten Voraussetzungen Pauschalbeiträge zur Kranken- 
und Rentenversicherung bzw. gemeinsam mit dem Arbeitnehmer Pflichtbeiträge zur Rentenversicherung zahlen. (siehe 5.). Der 
Arbeitnehmer hat aber die Möglichkeit, gegenüber dem Arbeitgeber die Befreiung von der Versicherungspflicht in der Rentenversi-
cherung zu beantragen und somit von der Zahlung des Eigenanteils zur Rentenversicherung Abstand zu nehmen.  
 
Es besteht/ bestehen derzeit ein oder mehrere Beschäftigungsverhältnis(se) bei (einem) anderen Arbeitgeber(n) 
 

 nein 

 

 ja. Ich übe derzeit folgende Beschäftigungen aus:  

 

Beschäftigungsbeginn Arbeitgeber mit Adresse* Die weitere Beschäftigung ist /war 
    

1.   geringfügig entlohnt  

   mit Eigenanteil zur RV  

   ohne Eigenanteil zur RV  

   nicht geringfügig entlohnt  
    

2.   geringfügig entlohnt  

   mit Eigenanteil zur RV  

   ohne Eigenanteil zur RV  

   nicht geringfügig entlohnt  
    

3.   geringfügig entlohnt  

   mit Eigenanteil zur RV  

   ohne Eigenanteil zur RV  

   nicht geringfügig entlohnt  

 
* Angabe freiwillig 

 
Sofern neben einer mehr als geringfügig entlohnten (Haupt-) Beschäftigung nur eine geringfügig entlohnte Beschäftigung 
ausgeübt wird, wird die (Haupt-) Beschäftigung nicht mit der geringfügig entlohnten Beschäftigung zusammengerechnet. 
In diesen Fällen ist die geringfügig entlohnte Beschäftigung in der Krankenversicherung versicherungsfrei und je nach 
Sachverhalt in der Rentenversicherung versicherungsfrei, versicherungspflichtig oder von der Versicherungspflicht befreit. 
Jede weitere geringfügig entlohnte Beschäftigung wird mit der Hauptbeschäftigung zusammengerechnet und ist nach den 
allgemeinen Regeln versicherungs- und beitragspflichtig in allen Zweigen der Sozialversicherung. 
 
Wenn keine mehr als geringfügig entlohnte (Haupt-) Beschäftigung vorliegt, ergibt sich bei Addition der Bruttoarbeitsentgelte aus 
der/den bereits ausgeübten geringfügig entlohnten Beschäftigung(en) und der von diesem Fragebogen betroffenen (neuen) gering-
fügig entlohnten Beschäftigung ein Betrag, der regelmäßig 520 € im Monat übersteigt. 
 

nein 
 
ja 

 
Anmerkung: Ergibt die Addition der Bruttoarbeitsentgelte, dass monatlich regelmäßig 520 € nicht überschritten werden, ist der Ar-
beitnehmer, sofern er von seinem Befreiungsrecht in der Rentenversicherung Gebrauch macht, beitragsfrei in allen Zweigen der 
Sozialversicherung. 
 

Geringfügig Beschäftigte weiter auf der nächsten Seite 
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Befreiung von der Rentenversicherungspflicht N U R  für geringfügig entlohnt Beschäftigte: 

 

Bearbeitung ohne Wahl nicht möglich! 
 
Der Arbeitnehmer einer geringfügig entlohnten Beschäftigung kann die Befreiung von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen 
Rentenversicherung durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Arbeitgeber beantragen. Ein Muster des Befreiungsantrages liegt 
als Anlage bei. In diesem Fall entrichtet allein der Arbeitgeber eine Pauschalabgabe zur Rentenversicherung. Ach-
tung: Damit werden keine vollen Ansprüche in der Rentenversicherung erworben. 

 
Nein, ich möchte mich nicht von der   Versicherungspflicht in der Rentenversicherung befreien lassen. 
Es handelt sich um eine „normale“ geringfügige Beschäftigung. Der Arbeitgeber trägt die Pauschalabgabe zur Rentenversiche-
rung in Höhe von 15%. Der Arbeitnehmer trägt die Differenz zum vollen Beitragssatz in der Rentenversicherung (18,6 %). Den 
Arbeitnehmeranteil am Beitrag zur Rentenversicherung zieht der Arbeitgeber vom Arbeitsentgelt ab und leitet 
diesen mit den Pauschalabgaben an die Minijob-Zentrale weiter. 

 
Ja, ich beantrage die Befreiung von der Versicherungspflicht in der Rentenversicherung.  
Der Arbeitgeber zahlt die Pauschalabgabe, der Arbeitnehmer zahlt nichts. Die Wahl kann für alle geringfügigen 
Beschäftigungsverhältnisse nur einheitlich ausgeübt werden. Die einmal beantragte Befreiung von der Versicherungspflicht kann 
nicht rückgängig gemacht werden. 
 
❑ Ich bin Altersvollrentner nach Erreichen der Regelaltersgrenze bzw. Versorgungsempfänger nach Erreichen einer Alters-
grenze und rentenversicherungsfrei. Eine Befreiung von der Versicherungspflicht in der Rentenversicherung ist deshalb nicht 
erforderlich. 
 

 
 
 

Die Befreiung von der Rentenversicherungspflicht ist 
nur gültig, wenn der Antrag auf der letzten Seite voll-

ständig ausgefüllt und unterschrieben ist. 
 

 

b )  N U R  f ü r  k u r z f r i s t i g  B e s c h ä f t i g t e :  
 
Eine kurzfristige — für den Arbeitnehmer und Arbeitgeber sozialabgabenfreie — Beschäftigung liegt vor, wenn die Beschäftigung 
innerhalb eines Kalenderjahres auf drei Monate oder 70 Arbeitstage nach ihrer Eigenart begrenzt zu sein pflegt oder im Voraus 
vertraglich begrenzt ist; es sei denn, dass die Beschäftigung „berufsmäßig" (vgl. hierzu die Erläuterungen) ausgeübt wird und ihr 
Entgelt 520 Euro im Monat übersteigt. Mehrere kurzfristige Beschäftigungen im laufenden Kalenderjahr sind zusammenzurechnen. 
 
Diese jetzt beginnende Beschäftigung ist befristet bis: ______________________ 
Im laufenden Kalenderjahr habe ich bereits eine/mehrere befristete Beschäftigung(en) ausgeübt. 

 nein  

 ja. Im laufenden Kalenderjahr habe ich folgende befristete Beschäftigung(en) ausgeübt:  

 

Beginn und Ende der Beschäfti- 
gung/Meldung als Arbeit- bzw. 
Ausbildungsuchende(r) 

Monatliches  
Arbeitsentgelt 

Tatsächliche Arbeits- 
tage in diesem Zeit- 
raum 

Arbeitgeber mit Adresse* bzw. zu-
ständige Arbeitsagentur 

 
1. 

 
❑ größer als 520,- € 

  

 
2. 

 
❑ größer als 520,- € 

  

 

c )  A b  h i e r  a l l e  B e s c h ä f t i g t e n :  
 
 
 
Ich versichere, dass die vorstehenden Angaben der Wahrheit entsprechen. Ich verpflichte mich, meinem Arbeitgeber alle Änderungen 
unverzüglich mitzuteilen.  
 

(Bitte auch Datum der Unterschrift angeben) 

 _______________   , den  ___________  __________________________________  

6100 

6500 
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Der Arbeitgeber ist zur sozialversicherungsrechtlichen Einordnung des Arbeitnehmers ver-
pflichtet. Der Arbeitnehmer muss dem Arbeitgeber die dazu erforderlichen Angaben machen 
und die entsprechenden Unterlagen vorlegen (§ 28o SGB IV). Erteilt der Arbeitnehmer diese 
Auskünfte nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig oder legt er die entsprechenden Unterla-
gen nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig vor, begeht er eine bußgeldbewehrte Ord-
nungswidrigkeit (§ 111 Abs. 1 Nr. 4 SGB IV). 
 
 
  
Die Checkliste ist dem jeweiligen Arbeitgeber auszuhändigen. Alle Fragen zur Ausfüllung der Checkliste sind ausschließlich an den 
jeweiligen Arbeitgeber zu richten. 
 
Vgl. auch die Erläuterungen zur Checkliste auf den folgenden Seiten. Ausführliche Informationen zu Minijobs enthält die kostenpflichtige Broschüre 
„Geringfügige Beschäftigung in der Praxis – Minijobs und Gleitzone“, Bestellung unter www.arbeitgeberbibliothek.de oder 030/2033-1850.  

  

http://www.arbeitgeberbibliothek.de/


 

 

Erläuterungen  
zur Checkliste für geringfügig entlohnte oder kurzfristig Beschäftigte 

 
 
Allgemeines 
Der Arbeitgeber ist dazu verpflichtet, jeden Arbeitnehmer bei der Einzugs-
stelle anzumelden und die Beiträge zur Sozialversicherung zu zahlen. Daraus 
ergibt sich für ihn die Pflicht, das Sozialversicherungsverhältnis des jeweili-
gen Arbeitnehmers zu beurteilen. Der Arbeitnehmer ist seinerseits dazu ver-
pflichtet, dem Arbeitgeber die zur Durchführung des Meldeverfahrens und der 
Beitragszahlung erforderlichen Angaben zu machen und die entsprechenden 
Unterlagen vorzulegen (§ 28o SGB IV). Erteilt der Arbeitnehmer diese Aus-
künfte nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig oder legt er die entsprechenden 
Unterlagen nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig vor, begeht er eine 
Ordnungswidrigkeit, die mit Bußgeld belegt werden kann (§ 111 Abs. 1 Nr. 4 
SGB IV). Nimmt der Arbeitgeber eine falsche sozial-versicherungsrechtliche 
Beurteilung vor, drohen unter Umständen Nachforderungen von Sozialversi-
cherungsbeiträgen. 

 

Um solche Nachforderungen zu vermeiden, muss der Arbeitgeber den Sach-
verhalt so aufklären, dass er eine korrekte Einordnung des Arbeitnehmers vor-
nehmen kann. Dazu dient diese Checkliste. Sie ist ein Leitfaden zur Abfrage 
von Angaben, die die Feststellung von Versicherungspflicht bzw. Versiche-
rungsfreiheit des Arbeitnehmers in der Sozialversicherung ermöglichen. Da-
bei kann im Einzelfall die Angabe weiterer Kriterien erforderlich sein. 
Die Checkliste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Damit die Anga-
ben als Dokumentation i.S.d. Beitragsverfahrensverordnung gelten, müssen 
die Angaben des Arbeitnehmers durch entsprechen-de Nachweise (z.B. Im-
matrikulationsbescheinigung) belegt und durch seine Unterschrift bestätigt 
werden. Der Arbeitgeber ist nach der Beitragsverfahrensverordnung dazu ver-
pflichtet, die Angaben zu den Entgeltunterlagen zu nehmen. 

 

Die Checkliste ersetzt nicht die Anmeldung des geringfügig Beschäftigten 
oder den Arbeitsvertrag zwischen dem Arbeitgeber und dem geringfügig 
Beschäftigten. Die Anmeldung erfolgt durch die Meldung zur Sozialver-
sicherung bei der Minijob-Zentrale der Deutschen Rentenversicherung 
Knappschaft-Bahn-See. Die Checkliste dient allein dem internen Ge-
brauch des Unternehmens bzw. als Nachweis des Unternehmens bei einer 
Überprüfung durch die Sozialversicherung (Betriebsprüfung). 

 

zu 1 
Der Arbeitgeber muss in der Meldung zur Sozialversicherung die Rentenver-
sicherungsnummer des Arbeitnehmers angeben. Falls keine Rentenversiche-
rungsnummer angegeben werden kann, sind die Angabe des Geburtsnamens, 
-datums, und -orts, des Geschlechts und der Staatsangehörigkeit des Arbeit-
nehmers erforderlich. 

 

zu 2 
Die unter Punkt 2 aufgeführten Kriterien sind für die sozialversicherungs-
rechtliche Beurteilung des Arbeitnehmers relevant: 

1. Schüler sind grundsätzlich in der Arbeitslosenversicherung versiche-
rungsfrei (§ 27 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 SGB III).   

2. Bei Studenten bestehen Besonderheiten in der Kranken-, Pflege- und Ar-
beitslosenversicherung (§ 6 Abs. 1 Nr. 3 SGB V, § 27 Abs. 4 Satz 1 Nr. 
1 SGB III)   

3. Selbständige und Beamte sind sozialversicherungsrechtlich wie Personen 
ohne versicherungspflichtige Hauptbeschäftigung zu behandeln.   

4. Bei einer kurzfristigen Beschäftigung muss der Arbeitgeber prüfen, ob es 
sich um eine berufsmäßige Beschäftigung handelt, sofern das Arbeitsent-
gelt 450 € übersteigt. Dabei gelten für die Prüfung von bestimmten Per-
sonengruppen bzw. Fallkonstellationen für die Prüfung der Berufsmäßig-
keit folgende Grundsätze:  

 

Berufsmäßigkeit liegt grundsätzlich nicht vor bei kurzfristigen Beschäf-

tigungen 
• zwischen Abitur und Studium,   
• zwischen Abitur und Bundesfreiwilligendienst oder Freiwilliger Wehr-

dienst, wenn die Aufnahme eines Studiums beabsichtigt ist.  

 

Berufsmäßigkeit ist grundsätzlich anzunehmen bei kurzfristigen Be-

schäftigungen 
• zwischen Schulentlassung bzw. Abschluss des Studiums und Eintritt in 

das Berufsleben,  

• von ausbildungs- oder arbeitssuchenden Beschäftigungslosen, die bei der 
Arbeitsagentur gemeldet sind,  

• während unentgeltlicher Beurlaubung im Rahmen einer Hauptbeschäfti-

gung,  
• während des   Bundesfreiwilligendienstes- oder des Freiwilligen Wehr-

dienstes   
• während einer im Rahmen einer Hauptbeschäftigung bestehenden Eltern-

zeit.  

 
Berufsmäßigkeit liegt auch vor, wenn die zu beurteilende Beschäftigung zu-
sammen mit Vorbeschäftigungszeiten bzw. Zeiten der Meldung der Arbeits- 
bzw. Ausbildungssuche bei der Arbeitsagentur im laufenden Kalenderjahr die 
Grenze von zwei Monaten bzw. 50 Arbeitstagen übersteigt. 

 
Zur Berufsmäßigkeit vgl. auch: Geringfügigkeits-Richtlinien der Spitzenor-
ganisationen der Sozialversicherung und der Entscheidungshilfe zur Berufs-
mäßigkeit unter  www.minijob-zentrale.de. 

 

zu 3 
Für einen geringfügig entlohnten Beschäftigten sind Pauschalbeiträge zur 
Krankenversicherung nur dann zu entrichten, wenn der Arbeitnehmer gesetz-
lich krankenversichert ist (Pflicht-, Familien- oder freiwillige Versicherung). 

 

zu 4 
Die Pflicht des Arbeitnehmers, dem Arbeitgeber alle erforderlichen Angaben 
zu machen, umfasst vor allem die Aufklärung über gleichzeitig ausgeübte wei-
tere Beschäftigungen und Vorbeschäftigungen bei anderen Arbeitgebern. 
Stellt die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See oder ein ande-
rer Träger der Rentenversicherung im Nachhinein fest, dass wegen einer not-
wendigen Zusammenrechnung der geringfügigen Beschäftigung mit weiteren 
(Vor)-Beschäftigungen Versicherungspflicht vorliegt, tritt diese mit dem Tage 
der Bekanntgabe dieser Feststellung durch die Deutsche Rentenversicherung 
Knappschaft-Bahn-See oder eines anderen Trägers der Rentenversicherung 
ein (§ 8 Abs. 2 Satz 3 SGB IV). Seit dem 1. April 2003 werden Beiträge zur 
Sozialversicherung im Falle notwendiger Additionen grundsätzlich nicht mehr 
rückwirkend nachgefordert. Eine Ausnahme von diesem Grundsatz gilt jedoch 
gemäß § 8 Abs. 2 Satz 4 SGB IV für den Fall, dass der Arbeitgeber es vorsätz-
lich oder grob fahrlässig versäumt hat, den Sachverhalt aufzuklären. 
 
Die Checkliste dient zum einen dazu, dem Arbeitgeber die Feststellung weite-
rer Beschäftigungen und die entsprechende sozialversicherungsrechtliche Be-
urteilung des Arbeitnehmers zu erleichtern. Zum anderen kann sie im Nach-
hinein ein Indiz dafür sein, dass der Arbeitgeber bei der Sachverhaltsaufklä-
rung weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gehandelt hat. Beruht die falsche 
sozialversicherungsrechtliche Beurteilung beispielsweise darauf, dass der Ar-
beitnehmer eine weitere Beschäftigung verschwiegen hat und auf dem Frage-
bogen bei der Frage nach weiteren Beschäftigungen „nein“ angekreuzt hat, so 
ist davon auszugehen, dass dem Arbeitgeber weder Vorsatz noch grobe Fahr-
lässigkeit vorgeworfen wird. 

 

Wirkung der Befreiung 
Der geringfügig entlohnte Beschäftigte kann die Befreiung von der Versi-
cherungspflicht in der Rentenversicherung beantragen (§ 6 Abs. 1b SGB 
VI). Der Antrag muss schriftlich gegenüber dem Arbeitgeber erfolgen. Ein 
gestellter Befreiungsantrag ist vom Arbeitgeber mit dem Tag des Ein-
gangs bei ihm zu versehen. Der Antrag ist nicht an die Minijob-Zent-
rale weiterzuleiten, sondern verbleibt in den Entgeltunterlagen des 
Arbeitgebers. 
Der Arbeitgeber meldet die Daten zum Antrag auf Befreiung von Renten-
versicherungspflicht an die Minijob-Zentrale im Rahmen des DEÜV-Ver-
fahrens. Sofern die Minijob-Zentrale dem Befreiungsantrag nicht innerhalb 
eines Monats wider-spricht, wirkt die Befreiung grundsätzlich ab Beginn 
des Kalendermonats des Eingangs beim Arbeitgeber, frühestens ab Beschäf-
tigungsbeginn. Voraussetzung ist, dass der Arbeitgeber der Minijob-Zent-
rale die Befreiung bis zur nächsten Entgeltabrechnung, spätestens innerhalb 
von 6 Wochen nach Eingang des Befreiungsantrages bei ihm meldet. Ande-
ren-falls beginnt die Befreiung erst nach Ablauf des Kalendermonats, der 
dem Kalendermonat des Eingangs der Meldung bei der Minijob-Zentrale 
folgt. 
 
Der Antrag auf Befreiung von der Rentenversicherungspflicht ist für die ge-
samte Dauer der Beschäftigung bindend und kann nicht widerrufen werden. 
Übt ein Arbeitnehmer nebeneinander mehrere geringfügige Beschäftigun-
gen aus, die trotz Zusammenrechnung 450 € nicht überschreiten, kann der 
Arbeitnehmer nur einheitlich die Befreiung von der Rentenversicherungs-
pflichtbeantragen. Die einem Arbeitgeber gegenüber beantragte Befreiung 
gilt zugleich für die weiteren geringfügig entlohnten Beschäftigungsverhält-
nisse. Der Arbeitnehmer muss die Arbeitgeber, bei denen er gleichzeitig be-
schäftigt ist, über den Befreiungsantrag informieren. 
 
 
Übergangsrecht 
Wird eine vor dem 01.01.2013 aufgenommene geringfügig entlohnte Be-
schäftigung gleichzeitig mit einer nach dem 31.12.2012 geringfügig ent-
lohnten Beschäftigung ausgeübt, sind aufgrund der differenziert zu betrach-
tenden versicherungsrechtlichen Beurteilung die Ausführungen der Mi-
nijob-Zentrale unter  www.minijob-zentrale.de zu beachten. 

 

Stand Oktober 2022 
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Anlage 
Merkblatt über die möglichen Folgen einer Befreiung von der Rentenversicherungspflicht 

 

Allgemeines 

Der Arbeitgeber ist dazu verpflichtet, jeden Arbeitnehmer bei der Einzugsstelle anzumelden und die Beiträge zur Sozialver-
sicherung zu zahlen. Daraus ergibt sich für ihn die Pflicht, das Sozialversicherungsverhältnis des jeweiligen Arbeitnehmers 
zu beurteilen. Der Arbeitnehmer ist seinerseits dazu verpflichtet, dem Arbeitgeber die zur Durchführung des Meldeverfahrens 
und der Beitragszahlung erforderlichen Angaben zu machen und die entsprechenden Unterlagen vorzulegen (§ 28o SGB 
IV). Erteilt der Arbeitnehmer diese Auskünfte nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig oder legt er die entsprechenden Unter-
lagen nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig vor, begeht er eine Ordnungswidrigkeit, die mit Bußgeld belegt werden 
kann (§ 111 Abs. 1 Nr. 4 SGB IV). Nimmt der Arbeitgeber eine falsche sozialversicherungsrechtliche Beurteilung vor, drohen 
unter Umständen Nachforderungen von Sozialversicherungsbeiträgen. 

Um solche Nachforderungen zu vermeiden, muss der Arbeitgeber den Sachverhalt so aufklären, dass er eine korrekte 
Einordnung des Arbeitnehmers vornehmen kann. Dazu dient diese Checkliste. Sie ist ein Leitfaden zur Abfrage von Anga-
ben, die die Feststellung von Versicherungspflicht bzw. Versicherungsfreiheit des Arbeitnehmers in der Sozialversicherung 
ermöglichen. Dabei kann im Einzelfall die Angabe weiterer Kriterien erforderlich sein. Die Checkliste erhebt keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit. Damit die Angaben als Dokumentation i. S. d. Beitragsverfahrensverordnung gelten, müssen 
die Angaben des Arbeitnehmers durch entsprechende Nachweise (z. B. Immatrikulationsbescheinigung) belegt und durch 
seine Unterschrift bestätigt werden. Der Arbeitgeber ist nach der Beitragsverfahrensverordnung dazu verpflichtet, die An-
gaben zu den Entgeltunterlagen zu nehmen. 

Die Checkliste ersetzt nicht die Anmeldung des geringfügig Beschäftigten oder den Arbeitsvertrag zwischen dem 
Arbeitgeber und dem geringfügig Beschäftigten. Die Anmeldung erfolgt durch die Meldung zur Sozialversicherung 
bei der Minijob-Zentrale der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See. Die Checkliste dient allein 
dem internen Gebrauch des Unternehmens bzw. als Nachweis des Unternehmens bei einer Überprüfung durch die 
Sozialversicherung (Betriebsprüfung). 

zu 1. 
Der Arbeitgeber muss in der Meldung zur Sozialversicherung die Rentenversicherungsnummer des Arbeitnehmers ange-
ben. Falls keine Rentenversicherungsnummer angegeben werden kann, sind die Angabe des Geburtsnamens, -datums, 
und -orts, des Geschlechts und der Staatsangehörigkeit des Arbeitnehmers erforderlich. 

zu 2. 
Die unter Punkt 2 aufgeführten Kriterien sind für die sozialversicherungsrechtliche Beurteilung des Arbeitnehmers relevant: 

1. Schüler sind grundsätzlich in der Arbeitslosenversicherung versicherungsfrei (§ 27 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 SGB III). 
2. Bei Studenten bestehen Besonderheiten in der Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung (§ 6 Abs. 1 Nr. 3 SGB 

V, § 27 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 SGB III) 

3. Selbstständige und Beamte sind sozialversicherungsrechtlich wie Personen ohne versicherungspflichtige Hauptbe-
schäftigung zu behandeln. 

4. Bei einer kurzfristigen Beschäftigung muss der Arbeitgeber prüfen, ob es sich um eine berufsmäßige Beschäftigung 
handelt, sofern das Arbeitsentgelt 520 € übersteigt. Dabei gelten für die Prüfung von bestimmten Personengruppen 
bzw. Fallkonstellationen für die Prüfung der Berufsmäßigkeit folgende Grundsätze: 

Berufsmäßigkeit liegt grundsätzlich nicht vor bei kurzfristigen Beschäftigungen, 
die neben einer (Haupt-)Beschäftigung ausgeübt werden (hierzu gehören auch Personen, die ein freiwilliges soziales oder 
ökologisches Jahr, einen Bundesfreiwilligendienst oder einen freiwilligen Wehrdienst ableisten). 

Berufsmäßigkeit ist grundsätzlich anzunehmen bei kurzfristigen Beschäftigungen 
• zwischen Schulentlassung bzw. Abschluss des Studiums und Eintritt in das Berufsleben, 
• von ausbildung- oder arbeitsuchenden Beschäftigungslosen, die bei der Arbeitsagentur gemeldet sind, 
• während unentgeltlicher Beurlaubung im Rahmen einer (Haupt-)Beschäftigung, 
• zwischen Abitur und Freiwilligendienst oder Freiwilligem Wehrdienst (auch wenn anschließend die Aufnahme eines 

Studiums beabsichtigt ist), 
• während einer im Rahmen einer Hauptbeschäftigung bestehenden Elternzeit. 

Berufsmäßigkeit liegt auch vor, wenn die zu beurteilende Beschäftigung zusammen mit Vorbeschäftigungszeiten bzw. 
Zeiten der Meldung der Arbeit- bzw. Ausbildungssuche bei der Arbeitsagentur im laufenden Kalenderjahr die Grenze von 
drei Monaten bzw. 70 Arbeitstagen übersteigt. 

Zur Berufsmäßigkeit vgl. auch: Geringfügigkeits-Richtlinien der Spitzenorganisationen der Sozialversicherung und der 
Entscheidungshilfe zur Prüfung der Berufsmäßigkeit unter www.minijob-zentrale.de.  

zu 3. 
Für einen geringfügig entlohnten Beschäftigten sind Pauschalbeiträge zur Krankenversicherung nur dann zu entrichten, 
wenn der Arbeitnehmer gesetzlich krankenversichert ist (Pflicht-, Familien- oder freiwillige Versicherung). Besteht eine pri-
vate Krankenversicherung, ist von dem Arbeitnehmer ein entsprechender Nachweis vorzulegen. Der Arbeitgeber hat den 
Nachweis über die private Krankenversicherung zu den Entgeltunterlagen zu nehmen 

http://www.minijob-zentrale.de/


 

 

zu 4.   
Die Pflicht des Arbeitnehmers, dem Arbeitgeber alle erforderlichen Angaben zu machen, umfasst vor allem die Aufklärung über 
gleichzeitig ausgeübte weitere Beschäftigungen und Vorbeschäftigungen bei anderen Arbeitgebern. Stellt die Deutsche Rentenver-
sicherung Knappschaft-Bahn-See oder ein anderer Träger der Rentenversicherung im Nachhinein fest, dass wegen einer notwendi-
gen Zusammenrechnung der geringfügigen Beschäftigung mit weiteren (Vor-) Beschäftigungen Versicherungspflicht vorliegt, tritt 
diese mit dem Tage der Bekanntgabe dieser Feststellung durch die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See oder eines 
anderen Trägers der Rentenversicherung ein (§ 8 Abs. 2 S. 3 SGB IV). Seit dem 1. April 2003 werden Beiträge zur Sozialversicherung 
im Falle notwendiger Additionen grundsätzlich nicht mehr rückwirkend nachgefordert. Eine Ausnahme von diesem Grundsatz gilt 
jedoch gemäß § 8 Abs. 2 S. 4 SGB IV für den Fall, dass der Arbeitgeber es vorsätzlich oder grob fahrlässig versäumt hat, den 
Sachverhalt aufzuklären. 

Die Checkliste dient zum einen dazu, dem Arbeitgeber die Feststellung weiterer Beschäftigungen und die entsprechende sozialversi-
cherungsrechtliche Beurteilung des Arbeitnehmers zu erleichtern. Zum anderen kann sie im Nachhinein ein Indiz dafür sein, dass der 
Arbeitgeber bei der Sachverhaltsaufklärung weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gehandelt hat. Beruht die falsche sozialversiche-
rungsrechtliche Beurteilung beispielsweise darauf, dass der Arbeitnehmer eine weitere Beschäftigung verschwiegen hat und auf dem 
Fragebogen bei der Frage nach weiteren Beschäftigungen „nein" angekreuzt hat, so ist davon auszugehen, dass dem Arbeitgeber 
weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit vorgeworfen wird. 

Sofern durch den Arbeitnehmer mitgeteilt wird, dass derzeit eine weitere Beschäftigung oder selbstständige Tätigkeit in einem Mit-
gliedstaat der EU, des Europäischen Wirtschaftsraums oder in der Schweiz ausgeübt wird, sind die europarechtlichen Regelungen der 
Verordnung (EWG) Nr. 883/2004 zu beachten. Hiernach ist festzustellen, ob auf die Erwerbstätigkeiten in Deutschland und im Ausland 
insgesamt die deutschen Rechtsvorschriften oder die Rechtsvorschriften des ausländischen Staats anzuwenden sind. Das kann dazu 
führen, dass für die in Deutschland ausgeübte Beschäftigung gegebenenfalls Beiträge zur Sozialversicherung eines ausländischen 
Mitgliedstaats der EU, des Europäischen Wirtschaftsraums oder in der Schweiz zu entrichten sind. 

Falls bisher keine Bescheinigung Al als Nachweis über die anzuwendenden Rechtsvorschriften vorliegt, muss eine Klärung herbei-
geführt werden. Ansprechpartner für in Deutschland wohnende Personen ist der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen, 
Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung - Ausland in Bonn. Wohnt die betroffene Person außerhalb Deutschlands, ist 
das Verfahren zur Feststellung der anwendbaren Rechtsvorschriften bei der zuständigen Behörde des Wohnstaats einzuleiten. 

zu 5.   
Wirkung der Befreiung 
Der geringfügig entlohnte Beschäftigte kann die Befreiung von der Versicherungspflicht in der Rentenversicherung beantragen (§ 
6 Abs. 1 b SGB VI). Der Antrag muss schriftlich gegenüber dem Arbeitgeber erfolgen. Ein gestellter Befreiungsantrag ist vom 
Arbeitgeber mit dem Tag des Eingangs bei ihm zu versehen. Der Antrag ist nicht an die Minijob-Zentrale weiterzuleiten, sondern 
verbleibt in den Entgeltunterlagen des Arbeitgebers. 

Der Arbeitgeber meldet die Daten zum Antrag auf Befreiung von Rentenversicherungspflicht an die Minijob-Zentrale im Rahmen 
des DEÜV-Verfahrens. Sofern die Minijob-Zentrale dem Befreiungsantrag nicht innerhalb eines Monats widerspricht, wirkt die Be-
freiung grundsätzlich ab Beginn des Kalendermonats des Eingangs beim Arbeitgeber, frühestens ab Beschäftigungsbeginn. Vo-
raussetzung ist, dass der Arbeitgeber der Minijob-Zentrale die Befreiung bis zur nächsten Ent-geltabrechnung, spätestens innerhalb 
von 6 Wochen nach Eingang des Befreiungsantrages bei ihm meldet. Anderenfalls beginnt die Befreiung erst nach Ablauf des 
Kalendermonats, der dem Kalendermonat des Eingangs der Meldung bei der Minijob-Zentrale folgt. 

Der Antrag auf Befreiung von der Rentenversicherungspflicht ist für die gesamte Dauer der Beschäftigung bindend und kann nicht 
widerrufen werden. Übt ein Arbeitnehmer nebeneinander mehrere geringfügige Beschäftigungen aus, die trotz Zusammenrechnung 
520 € nicht überschreiten, kann der Arbeitnehmer nur einheitlich die Befreiung von der Rentenversicherungspflicht beantragen. Die 
einem Arbeitgeber gegenüber beantragte Befreiung gilt zugleich für die weiteren geringfügig entlohnten Beschäftigungsverhält-
nisse. Der Arbeitnehmer muss die Arbeitgeber, bei denen er gleichzeitig beschäftigt ist, über den Befreiungsantrag informieren. 

Altersvollrentner nach Erreichen der Regelaltersgrenze und Versorgungsbezieher nach Erreichen einer Altersgrenze (z.B. Ruhe-
standsbeamte) sind rentenversicherungsfrei und müssen sich nicht von der Rentenversicherungspflicht befreien lassen. 

Übergangsrecht 
Wird eine vor dem 1. Januar 2013 aufgenommene geringfügig entlohnte Beschäftigung gleichzeitig mit einer nach dem 31. Dezember 
2012 geringfügig entlohnten Beschäftigung ausgeübt, sind aufgrund der differenziert zu betrachtenden versicherungsrechtlichen Be-
urteilung die Ausführungen der Minijob-Zentrale unter www.minijob-zentrale.de zu beachten. 

 
Stand Oktober 2022
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Anlage 
 

 
Versicherungspflicht in der Rentenversicherung bei einer geringfügig entlohnten Beschäfti-

gung nach § 6 Absatz 1b Sozialgesetzbuch Sechstes Buch (SGB VI) 
 

 
Arbeitnehmer: (Bitte auch Datum der Unterschrift angeben) 
 

Name: 
__________________________________________________________________ 

 
Vorname: 

__________________________________________________________________ 

 

Rentenversicherungsnummer:   

 

Hiermit beantrage ich die Befreiung von der Versicherungspflicht in der Rentenversicherung im Rahmen 
meiner geringfügig entlohnten Beschäftigung und verzichte damit auf den Erwerb von Pflichtbeitragszei-
ten. Ich habe die Hinweise auf dem „Merkblatt über die möglichen Folgen einer Befreiung von der Ren-
tenversicherungspflicht“ zur Kenntnis genommen. 

 

Mir ist bekannt, dass der Befreiungsantrag für alle von mir zeitgleich ausgeübten geringfügig entlohnten 
Beschäftigungen gilt und für die Dauer der Beschäftigungen bindend ist; eine Rücknahme ist nicht möglich. 
Ich verpflichte mich, alle weiteren Arbeitgeber, bei denen ich eine geringfügig entlohnte Beschäftigung aus-
übe, über diesen Befreiungsantrag zu informieren. 
 

 

_____________________ _______________________________________________ 
 
(Ort, Datum) (Unterschrift des Arbeitnehmers) 
 

 

Arbeitgeber: (Bitte auch Datum der Unterschrift angeben) 
 

Name: 
___________________________________________________________ 

 

Betriebsnummer: 
 
 
 
          

Der Befreiungsantrag ist am         bei mir eingegangen 

 T T M M J J J J  

          

         
 

          

Der Befreiungsantrag wirkt ab          

 T T M M J J J J  
 
 
 
 

(Ort, Datum)  (Unterschrift des Arbeitgebers) 
 

 

Hinweis für den Arbeitgeber: 
 
Dieser Befreiungsantrag ist nach § 8 Absatz 4a Beitragsverfahrensverordnung (BVV) zu den 
Lohnunterlagen zu nehmen. 
 
 

Achtung: 

Bei einer kürz-

lich durchgeführ-

ten Prüfung der 

Sozialversiche-

rung wurde mo-

niert, dass diese 

Felder nicht kor-

rekt ausgefüllt 

waren: 


